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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.11.1947 

Geschäftszahl 

0612/47 

Rechtssatz 

Ermessenentscheidungen sind dadurch charakterisiert, dass ihr Inhalt nicht vorausbestimmt ist, mehrere 
Entscheidungsmöglichkeiten zugelassen und alle diese möglichen Entscheidungen gesetzmäßig sind. Solche 
Ermessenentscheidungen hat der VwGH nur hinsichtlich des Gebrauches zu überprüfen, den die Behörde von 
ihren Ermessen gemacht hat (Art 130 Abs 2 B-VG). Er hat sich dem gemäß auf die Prüfung zu beschränken, ob 
der Behörde Ermessensfehler (Ermessenüberschreitung und Ermessenmissbrauch) unterliefen und ob das 
Verfahren, das der Entscheidung vorausgegangen ist, den gesetzlichen Vorschriften entsprach. 


